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1 Anlass und Ziele der Teilfortschreibung 

Im Rahmen der Energiewende und des Klimaschutzes nimmt die Windenergie in den vergangenen 
Jahren einen immer höheren Stellenwert ein. Regenerative Energien, darunter auch Windenergie, 
bewirken eine Reduzierung des CO2-Austoßes und stellen eine vergleichsweise günstige Alterna-
tive zu den allmählich schwindenden Reserven fossiler Brennstoffe dar. Der technische Fortschritt 
ermöglicht zudem eine wirtschaftliche Nutzung von Windenergie im Binnenland. 

Nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch (BauGB) stellt die Errichtung von Windenergieanlagen im 
Außenbereich ein privilegiert zulässiges Vorhaben dar, für die ein Rechtsanspruch auf Erteilung ei-
ner Baugenehmigung besteht, sofern öffentliche Belange nicht entgegenstehen und die ausrei-
chende Erschließung gesichert ist. Um eine ungeordnete Streuung der Windenergieanlagen in Be-
reichen, in denen gewichtigere Belange der Windenergienutzung entgegenstehen, zu verhindern, 
können Städte und Gemeinden im Flächennutzungsplan „Konzentrationszonen für Windenergiean-
lagen“ ausweisen. Diese Konzentrationszonen für die Nutzung der Windkraft müssen jedoch be-
stimmte Anforderungen erfüllen. 

Grundsätzlich muss dabei der Windenergienutzung in substantieller Weise Raum verschafft werden. 
Daher muss bei einer räumlichen Einschränkung von Windenergieanlagen (WEA), als nach § 35 
Abs. 1 Nr. 5 privilegierten Vorhaben im Außenbereich, sichergestellt werden, dass in den nicht ein-
geschränkten Bereichen (Konzentrationszonen) nach Abwägung mit der Raumverträglichkeit der 
Planung ein wirtschaftlicher Betrieb der WEA möglich ist. Als Faktoren für einen wirtschaftlichen 
Anlagenbetrieb kommen beispielsweise die Eignung eines Standortes (Windhöffigkeit), die Größe 
der dargestellten Konzentrationszone und auch anlagenbedingte Faktoren (Anzahl und Höhe der 
innerhalb dieser Zone zulässigen Anlagen, anfallende Netzanschlusskosten, ...) in Betracht. Es ist 
daher nicht zulässig, den Flächennutzungsplan als Mittel zu nutzen, um Windenergieanlagen fak-
tisch zu verhindern. 

Die Planung muss sicherstellen, dass sich das Vorhaben innerhalb der Konzentrationszone gegen-
über konkurrierenden Nutzungen durchsetzt. Daher ist zur Ausweisung einer Konzentrationszone in 
jedem Fall eine Standortuntersuchung für das gesamte Stadtgebiet durchzuführen und ein darauf 
aufbauendes, schlüssiges Plankonzept für die Darstellung von Konzentrationszonen zu erarbeiten. 
Diese Darstellung hat nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB das Gewicht eines öffentlichen Belangs, der 
der Errichtung von Windenergieanlagen an anderer Stelle im Stadt- bzw. Gemeindegebiet in der 
Regel entgegensteht (sogenannter Planvorbehalt mit Ausschlusswirkung). Durch eine positive 
Standortausweisung können die übrigen Flächen dann weitgehend freigehalten werden.  

Der derzeit rechtsgültige Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Bornheim aus dem Jahre 2011 stellt 
innerhalb des Stadtgebietes zwei Konzentrationszonen für Windenergieanlagen mit einer Höhenbe-
grenzung von 150 m dar, und nutzt damit die Möglichkeit einer räumlichen Steuerung von WEA 
innerhalb des Gemeindegebietes im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB.  

Der Rat hat am 11.07.2019 die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung eines sachlichen Teilflä-
chennutzungsplans Windkraft zur Neuregelung der Steuerung der Windenergienutzung im gesam-
ten Stadtgebiet beschlossen. Zur Identifikation geeigneter Flächen für die Nutzung der Windenergie 
(Potenzialflächen) im Stadtgebiet wurde eine gesamtstädtische Potentialflächenanalyse erstellt. Die 
Windenergienutzung ist dabei mit der aktuell beabsichtigen städtebaulichen Entwicklung im Stadt-
gebiet sowie den zwingenden gesetzlichen Vorgaben und der aktuellen Rechtsprechung in Einklang 
zu bringen. Bei der Ausweisung der Konzentrationszonen für Windenergie sind die heutigen Ansprü-
che und der Stand der Technik sicherzustellen.  
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2 Potenzialflächenanalyse 

2.1 Rechtliche Vorgaben 

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat mit seinen Urteilen im Jahre 2012 (Az. 4 CN 1.11 und 
4 CN 2.11) die methodischen Anforderungen an die planerische Steuerung der Windenergienutzung 
im Außenbereich weiterentwickelt. In diesen Urteilen fordert das BVerwG für die planerische Steue-
rung der Windenergienutzung mit den Mitteln der Flächennutzungsplanung von der planaufstellen-
den Kommune die Ausarbeitung eines Plankonzeptes in mehreren Arbeitsschritten. 

In einem ersten Schritt sind dabei diejenigen Flächen auszusondern, die aus tatsächlichen oder 
rechtlichen Gründen dauerhaft für eine Windenergienutzung nicht in Frage kommen (sog. „harte 
Tabuzonen“ = absolute Ausschlusskriterien). 

Diese Flächen sind im weiteren Planungsverfahren von vornherein einer Windenergienutzung ent-
zogen. Dem Plangeber steht in Bezug auf die Ermittlung der harten Tabuzonen kein Ermessens-
spielraum zu, sodass es auch keiner planerischen Entscheidung bedarf, ob innerhalb harter Tabuzo-
nen eine Windenergienutzung stattfinden soll. 

In einem zweiten Arbeitsschritt kann der Planungsträger weitere Flächen innerhalb seines Gemein-
degebietes für eine Windenergienutzung ausschließen, die nach seinen planerischen Zielsetzungen 
und Entscheidungen für die Windenergienutzung nicht zur Verfügung stehen sollen (sog. „weiche 
Tabuzonen“). Wenn der Plangeber Flächen seines Gemeindesgebietes, die keine harten Tabuzo-
nen sind, für eine Windenergienutzung ausschließen will, muss er seine Ausschlussentscheidung 
auf abstrakte, typisierte und für den gesamten Planungsraum einheitlich anzuwendende Kriterien 
stützen. 

Die Notwendigkeit, bestimmte Flächen des Gemeindesgebietes zu einer „weichen Tabuzone“ zu 
erklären, muss der kommunale Entscheidungsträger, hier die Stadt Bornheim, konkret begründen. 

Im dritten und vierten Arbeitsschritt muss der Plangeber für die Flächen, die er nicht als harte oder 
weiche Tabuzonen eingestuft hat (sog. Potenzialflächen), in eine Abwägung eintreten, ob die Wind-
energienutzung hier Vorrang vor konkurrierenden Nutzungen oder konfligierenden Interessen haben 
soll oder nicht. Dabei ist abschließend zu prüfen, ob die ausgewählten Vorranggebiete ein hinrei-
chendes Flächenpotenzial für die Windenergienutzung gewährleisten und der Flächennutzungsplan 
der Windenergienutzung somit „substanziell Raum verschafft“, wie es die Rechtsprechung fordert. 

Zur Frage welcher Flächenanteil am Gemeinde- bzw. Stadtgebiet für die Windenergienutzung zur 
Verfügung stehen muss, damit davon ausgegangen werden kann, dass ihr substanziell Raum ver-
schafft wurde, gibt es keine verbindlichen Festlegungen. 

Aus der Interpretation der Rechtsprechung heraus wird in der Fachliteratur häufig der Wert von 2% 
des Stadtgebietes genannt, der als unterste Mindestfestsetzung für eine Konzentrationszone er-
reicht werden soll. Es muss in der aktuellen Diskussion darauf hingewiesen werden, dass dies kei-
nen rechtlich verbindlichen Wert darstellt und hieraus keine Planungssicherheit abgeleitet werden 
kann. 

Die Stadt Bornheim hatte bei der Teilfortschreibung ihres Flächennutzungsplans „Windenergie“ da-
her nach der vorgenannten höchstrichterlichen Rechtsprechung zu Beginn des Planungsprozesses 
festzulegen und zu dokumentieren, welche Kriterien sie für die Bestimmung harter und weicher 
Tabuzonen verwendet. 

Für jedes Ausschlusskriterium ist wie folgt darzulegen, warum es als hartes oder weiches Aus-
schlusskriterium für die Windenergienutzung eingestuft wird. 

2.2 Harte Ausschlusskriterien (Tabuzonen) 

Gemäß Nr. 4.3.3 Windenergie-Erlass NWR in der Fassung vom 08. Mai 2018 handelt es sich bei 
den harten Tabuzonen um Flächen, deren Bereitstellung für die Windenergienutzung an § 1 Abs. 
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3 Satz 1 BauGB scheitert. Danach haben Gemeinden die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und so-
weit es für die städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Nicht erforderlich ist ein Bauleitplan, wenn 
seiner Verwirklichung auf unabsehbare Zeit rechtliche oder tatsächliche Hindernisse im Weg stehen. 
Harte Tabuflächen können sich aus dem Fachplanungsrecht sowie den Zielen der Raumordnung 
ergeben. Sie sind einer Abwägung zwischen den Belangen der Windenergienutzung und widerste-
henden Belangen im Sinne des § 1 Abs. 7 BauGB entzogen.  

2.2.1 Im Zusammenhang bebaute Ortsteile (Siedlungsflächen) 

Die Steuerung der Windenergienutzung innerhalb des Stadtgebietes erstreckt sich nur auf den Au-
ßenbereich im Sinne des § 35 BauGB, in dem die Errichtung von Windkraftanlagen nach § 35 Abs. 1 
BauGB privilegiert ist und § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB Anwendung findet. 

Ob Windkraftanlagen innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile zulässig sind, beurteilt sich 
nach den allgemeinen bauplanungsrechtlichen Bestimmungen und ist nicht Gegenstand des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Bornheim, Teilfortschreibung „Windenergie“. Im Zusammenhang be-
baute Ortsteile im Sinne des § 34 BauGB sind deshalb dem Geltungsbereich des Flächennutzungs-
planes, Teilfortschreibung „Windenenergie“, entzogen (vgl. Abbildung 1). 

Die Siedlungsflächen im Sinne dieses Kriteriums wurden auf Grundlage des rechtsgültigen Flächen-
nutzungsplans der Stadt Bornheim aus dem Jahre 2011 definiert. Sie sind nachfolgend abgebildet. 

 

 

Abbildung 1: Siedlungsflächen (Flächennutzungsplan der Stadt Bornheim 2011, ALKIS 2019) 
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2.2.2 Bestandsgeschützte bauliche Anlagen im Außenbereich 

Außenbereichsflächen, die mit bestandsgeschützten baulichen Anlagen bebaut sind, können nach 
§ 35 Abs. 4 BauGB nicht mit Standorten für Windkraftanlagen überplant werden, solange ein Be-
standsschutz gegeben ist. Existiert eine bauliche Anlage im Außenbereich, die Bestandsschutz ge-
nießt, ist ihr Bestandsschutz auf Dauer angelegt und das Ende des Bestandschutzes prinzipiell nicht 
absehbar. Demnach ist der Bestandsschutz von baulichen Anlagen im Außenbereich ein dauerhaf-
tes Hindernis für die Windenergienutzung und damit ein hartes Ausschlusskriterium. 

Zu diesen Flächen / Objekten gehören insbesondere bestehende Splittersiedlungen, Einzelgehöfte 
und Aussiedlerbetriebe sowie Wohngebäude, welche in der Betrachtung der Siedlungsflächen in 
Kap. 2.2.1 bereits miterfasst sind (vgl. Abbildung 1). 

Bestandsschutz genießen zudem vorhandene Ver- und Entsorgungsanlagen (vgl. Abbildung 2).  

 

 

 

Abbildung 2: Ver- und Entsorgungsanlagen (Flächennutzungsplan der Stadt Bornheim 2011, ALKIS 2019) 

2.2.3 Freihalteflächen für Verkehrsanlagen und Leitungstrassen 

Aus den Straßengesetzen des Bundes und der Länder und anderen gesetzlichen Bestimmungen, 
die für Versorgungsleitungen gelten, ergeben sich Bauverbotszonen, die auch die Errichtung von 
Windkraftanlagen ausschließen. 

Folgende im rechtsgültigen Flächennutzungsplan dargestellte Verkehrsflächen sowie Hauptversor-
gungsleitungen sind demnach für die Windenenergienutzung ausgeschlossen: 
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Abbildung 3:  Verkehrsflächen (Flächennutzungsplan der Stadt Bornheim 2011, ALKIS 2019)

Abbildung 4:  Hauptversorgungsleitungen (Flächennutzungsplan der Stadt Bornheim 2011, ALKIS 2019) 
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2.2.4 Freihalteflächen von Gewässern 

Die vorhandenen Gewässer im Stadtgebiet sind einer Windenenergienutzung grundsätzlich nicht 
zugänglich (vgl. Abbildung 5). 

Im Außenbereich dürfen insbesondere gemäß § 61 Absatz 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) 
an Bundeswasserstraßen und Gewässern erster Ordnung sowie an stehenden Gewässern keine 
baulichen Anlagen errichtet werden. 

 

 

Abbildung 5:  Gewässerflächen (Flächennutzungsplan der Stadt Bornheim 2011, ALKIS 2019) 

2.2.5 Flächen innerhalb ausgewiesener Natura 2000-Gebiete 

Das europäische Gebietsnetz Natura 2000 besteht aus Gebieten der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie 
(FFH-Richtlinie vom 10. Juni 1992, 92/43/EWG) und der Vogelschutzrichtlinie (vom 2. April 1979, 
79/409/EWG). In den verschiedenen Anhängen dieser Richtlinien sind Arten und Lebensraumtypen 
aufgeführt, die besonders schützenswert sind und deren Erhalt durch das Schutzgebietssystem Na-
tura 2000 gesichert werden soll. 

Wegen dieser besonderen Schutzbedürftigkeit kommen FFH-Gebiete sowie europäische Vogel-
schutzgebiet (Natura 2000-Gebiete) nicht als Standorte für die Windenergiegewinnung in Betracht 
(i. S. BVerwG, Urteil vom 11.04.2013 – 4 CN 2.12; OVG NRW, Urteil vom 01.07.2013 – 2 D 
46/12.NE). Vogelschutzgebiete sind im Gebiet der Stadt Bornheim nicht ausgewiesen. 

Die Natura 2000-Gebiete (ausschließlich FFH-Gebiete) sind für das Stadtgebiet von Bornheim durch 
das Land Nordrhein-Westfalen wie folgt ausgewiesen worden: 
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Abbildung 6:  Natura 2000-Gebiete (LandNRW 2019, ALKIS 2019) 

2.2.6 Flächen innerhalb gesetzlich geschützter Biotope 

Gemäß § 30 Abs. 2 BNatschG ist es verboten, geschützte Biotopflächen zu beseitigen, zu zerstören, 
zu beschädigen oder deren charakteristischen Zustand zu verändern. Windkraftanlagen in einem 
geschützten Biotop verändern dessen charakteristischen Zustand zwangsläufig. Die Lage einer Flä-
che innerhalb eines nach § 30 Abs. 2 BNatschG geschützten Biotopes ist deshalb ein dauerhaft 
wirkendes rechtliches Hindernis für den Bau von Windenergieanlagen. 

Die sehr wenigen Flächen mit geltendem Biotopschutz im Stadtgebiet sind durch das Land Nord-
rhein-Westfalen wie folgt erfasst: 
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Abbildung 7:  Gesetzlich geschützte Biotope (LandNRW 2019, ALKIS 2019) 

2.2.7 Flächen innerhalb von Naturschutzgebieten, Naturdenkmale und geschützte Land-
schaftsbestandteile 

Nach den §§ 23, 28 und 29 BNatSchG ist die Errichtung baulicher Anlagen in förmlich festgesetzten 
Naturschutzgebieten und Gebieten, auf denen sich Naturdenkmale oder gesetzlich geschützte 
Landschaftsbestandteile befinden, untersagt. Die Verbote schließen für die betroffenen Flächen eine 
Windenergienutzung aus rechtlichen Gründen dauerhaft aus. 

Dass unter bestimmten Voraussetzungen im Einzelfall eine Befreiung von den sich aus den §§ 23, 
28 und 29 BNatSchG ergebenden Verboten möglich ist, ändert nichts daran, dass die genannten 
gesetzlichen Bestimmungen für eine Windenergienutzung rechtliche Ausschlussgründe darstellen, 
die auf eine dauerhafte Geltung ausgerichtet sind. Wenn gesetzliche Verbote, die auch für die Wind-
kraftnutzung gelten, schon dann nicht im Sinne der Rechtsprechung auf Dauer eine Windenergie-
nutzung ausschließen würden, wenn in besonders zu rechtfertigenden Ausnahmefällen eine Befrei-
ung von dem jeweiligen Verbotstatbestand in Betracht kommt, gäbe es keine dauerhaften Aus-
schlussgründe für die Windenergienutzung in einem bestimmten Bereich und damit auch keine har-
ten Tabuzonen innerhalb eines Stadt- oder Gemeindegebietes. Ein solches Auslegungsergebnis 
wäre mit den Regelungszielen der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht vereinbar. 

Des Weiteren schließt der geltende ‚Windenergie-Erlass NRW‘ Nationalparks und nationale Natur-
monumente auf Grund ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit für das Errichten und den Betrieb von 
Windenergieanlagen aus. Nationalparkflächen und nationale Naturmonumente sind im Stadtgebiet 
von Bornheim jedoch nicht vorhanden. 

Folgende Naturschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile sind im 
Stadtgebiet derzeit existent: 
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Abbildung 8:  Naturschutzgebiete (LandNRW 2019, ALKIS 2019) 

 

Abbildung 9: Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile (Landschaftsplan Bornheim 2005, ALKIS 2019) 
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2.2.8 Flächen innerhalb einer förmlich festgesetzten Wasserschutzzone I 

Auf Flächen, die innerhalb einer förmlich festgesetzten Wasserschutzzone I liegen, ist die Errichtung 
von Windkraftanlagen und ähnlichen baulichen Anlagen verboten. Sie stehen deshalb für eine Wind-
energienutzung dauerhaft aus rechtlichen Gründen nicht zur Verfügung. 

Eine förmlich festgesetzte Wasserschutzzone I ist in der Stadt Bornheim jedoch nicht vorhanden. 

2.2.9 Flächen, die zum Schutz der Flugsicherheit in der Umgebung von Flugplätzen von 
einer Bebauung mit Windkraftanlagen freizuhalten sind oder freigehalten werden 
sollen 

Ob die Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb eines Bauschutzbereichs gemäß §§ 12 oder 
17 Luftverkehrsgesetz, die Errichtung von Windenergieanlagen mit geplanten Anlagenhöhen ober-
halb der Höhen gemäß § 14 Luftverkehrsgesetz und / oder innerhalb eines Anlagenschutzbereichs 
nach § 18 a Luftverkehrsgesetz grundsätzlich zulässig ist, ist im weiteren Aufstellungsverfahren zu 
prüfen. Aus dem Ergebnis dieser Prüfung / Behördenbeteiligung ergibt sich, ob der Bauschutzbe-
reich und darüber hinaus gehende Bereiche (Bauwerkbeschränkungen) als hartes Tabukriterium zu 
werten sind. 

Derzeit ist nicht absehbar, ob sich durch Flächen, die zum Schutz der Flugsicherheit in der Umge-
bung von Flugplätzen von einer Bebauung mit Windkraftanlagen freizuhalten sind oder freigehalten 
werden sollen, weitergehende Ausschlüsse ergeben. 

2.2.10 Gesamtbetrachtung sämtlicher harter Ausschlusskriterien 

Die Überlagerung sämtlicher vorab dargelegter harter Ausschlusskriterien ergibt folgende Gesamt-
darstellung. Demnach stehen größere, meist zusammenhängende Flächenanteile innerhalb der 
Stadt Bornheim nicht für eine Windenergienutzung zur Verfügung. 

 

Abbildung 10: Harte Ausschlusskriterien – Gesamtdarstellung (ISU 2020, ALKIS 2019) 
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2.3 Weiche Ausschlusskriterien 

Als „weiche“ Tabuzonen werden Flächen definiert, in denen die Errichtung und der Betrieb von Wind-
energieanlagen zwar tatsächlich und rechtlich möglich sind, in denen aber nach den städtebaulichen 
Vorstellungen der Stadt Bornheim die Errichtung von Windenergieanlagen von vornherein ausge-
schlossen werden soll. Die Festlegung der Kriterien erfolgt dabei auf Grundlage des planerischen 
Abwägungsgebotes, wonach es dem jeweiligen Planungsträger gestattet ist, bestimmte Bereiche, 
die aus regionalplanerischen oder städtebaulichen Überlegungen für die Nutzung der Windenergie 
nicht in Anspruch genommen werden sollen oder bei denen unerwünschte Nutzungskonflikte mit 
technischen, naturschutzfachlichen oder sonstigen Aspekten zu erwarten sind, von vornherein au-
ßer Betracht zu lassen. Dabei ist es zulässig, die Ungeeignetheit der von der Ausschlusswirkung 
erfassten Bereiche auch anhand von pauschalisierend festgelegten Kriterien zu definieren, bevor 
diejenigen Belange abgewogen werden, die im Einzelfall für und gegen die Nutzung einer Fläche für 
die Windenergie sprechen. 

2.3.1 Flächen, die im geltenden Flächennutzungsplan als Siedlungsflächen oder als Flä-
chen mit einer Nutzung dargestellt sind, die mit dem Bau und Betrieb von Wind-
kraftanlagen dauerhaft unverträglich ist 

Der geltende Flächennutzungsplan der Stadt Bornheim ist eine zwingende rechtliche Vorgabe für 
Bebauungspläne, die nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln 
sind. Zwar ist es möglich, den Flächennutzungsplan - wie jeden anderen Plan auch - zu ändern. 
Solange ein Plan jedoch nicht geändert ist, nimmt ihm seine bloße Änderbarkeit nicht die Verbind-
lichkeit für einen nachfolgenden Bebauungsplan. 

Auch im Verhältnis zwischen dem in vorliegender Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplan, 
Teilfortschreibung „Windenergie“, und den zur Zeit bestehenden Darstellungen im geltenden Flä-
chennutzungsplan zu Raumnutzungen, die nicht den Bau und den Betrieb von Windkraftanlagen 
betreffen, ist der bestehende FNP für die aktuelle Flächennutzungsplanung im Bereich „Windener-
gie“ kein rechtlich zwingendes Hindernis in dem Sinne, dass nicht im Zuge der Teilfortschreibung 
des Flächennutzungsplanes für den Sachbereich „Windenergie“ die sonstigen Darstellungen des 
bestehenden Planes geändert werden könnten. 

Dessen ungeachtet dürfen die allgemeinen und auf ein fachliches Teilgebiet bezogenen Darstellun-
gen eines Flächennutzungsplanes nicht tendenziell gegenläufig sein, sondern müssen miteinander 
in Einklang gebracht werden. Weist ein bestehender Flächennutzungsplan bestimmte Flächen als 
Siedlungsflächen aus, kann dieselbe Fläche nicht gleichzeitig in einer sachlichen Teilfortschreibung 
desselben Flächennutzungsplanes als „Konzentrationszone für die Windenergienutzung“ ausgewie-
sen werden, ohne unüberbrückbare Widersprüche innerhalb des Planwerkes auszulösen. 

Windkraftanlagen und Wohngebäude schließen sich auf derselben Fläche als Gegenstand einer 
gemeindlichen Nutzungsplanung gegenseitig aus. Solange der geltende Flächennutzungsplan der 
Stadt eine Fläche als Siedlungsfläche ausweist, ist diese Fläche deshalb dauerhaft für die Nutzung 
als Standort einer Windkraftanlage aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen gesperrt. 

Im Flächennutzungsplan dargestellte Siedlungsflächen der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
sind bereits in Kap. 2.2.1 mit erfasst (vgl. Abbildung 1). 

Des Weiteren stellt der rechtsgültige Flächennutzungsplan derzeit folgende Gewerbeflächen dar 
(vgl. Abbildung 11), welche gemäß Nr. 3.2.4.1 Windenergie-Erlass NWR in der Fassung vom 08. 
Mai 2018 mit Windkraftanlagen dauerhaft unverträglich sind 
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Abbildung 11:  Gewerbeflächen (Flächennutzungsplan der Stadt Bornheim 2011, ALKIS 2019) 

2.3.2 Flächen mit einem Abstand von 1.000 m zu Siedlungsflächen sowie Flächen mit ei-
nem Abstand von 350 m zu im Außenbereich gelegenen, bestandsgeschützten 
Wohngebäuden 

Nach gefestigter Rechtsprechung dürfen Windkraftanlagen keine „erdrückende Wirkung“ gegenüber 
von Menschen genutzten Gebäuden entfalten. Sie müssen zudem einen Mindestabstand zu Sied-
lungsflächen und im Außenbereich gelegenen, bestandsgeschützten Wohngebäuden einhalten, der 
insbesondere durch die Windkraftanlage bedingte schädliche Lärmimmissionen verhindert. Wie der 
Sicherheitsabstand konkret zu ermitteln ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, die im Rahmen 
eines immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für eine konkrete Windkraftanlage zu 
prüfen sind. 

Zur Verbesserung der Akzeptanz von Windkraftanlagen innerhalb der Bevölkerung hat der Bundes-
gesetzgeber die Bundesländer mit der Änderung des § 249 Abs. 3 BauGB, die am 14. August 2020 
in Kraft getreten ist, ermächtigt, landesgesetzliche Mindestabstände von höchstens 1000 m für 
Windenergieanlagen (WEA) zu im Landesgesetz näher zu bezeichnenden baulichen Nutzungen zu 
Wohnzwecken einzuführen. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat am 23. Dezember 2020 
einen Gesetzesentwurf vorlegt, in der sie von der mit der Änderung des Baugesetzbuches eröffneten 
Möglichkeit gebrauch macht.  

Die neue Abstandsregelung sieht vor, dass Windenergieanlagen, die den Mindestabstand von 1.000 
Metern zu näher bestimmten Wohngebäuden in Baugebieten, im unbeplanten Innenbereich und im 
Außenbereich nicht einhalten, entprivilegiert werden. Dabei bemisst sich der Abstand von der Mitte 
des Mastfußes bis zum nächstgelegenen Wohngebäude, das zulässigerweise erreichtet wurde oder 
errichtet werden kann. 
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Bei Ausweisungen in geltenden und in drei Monate nach dem Inkrafttreten des Gesetzes wirksam 
werdenden Flächennutzungsplandarstellungen für die Windenergie nach § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB 
gilt innerhalb der dargestellten Konzentrationszonen ein Mindestabstand der dreifachen Anlagen-
höhe, mindestens jedoch 720 Meter und höchstens 1.000 Meter. 

Aufgrund der Eigentumsgarantie in Artikel 14 des Grundgesetzes wird eine Übergangsregelung ge-
schaffen, die Investoren einen aus dem Verfassungsrecht abgeleiteten Vertrauensschutz gewähren 
soll. 

Ein Sicherheitsabstand von 1.000 m zu Siedlungsflächen sowie 350 m zu im Außenbereich gelege-
nen, bestandsgeschützten Wohngebäuden entspricht als Orientierungsgröße für die Flächennut-
zungsplanung den zurzeit konsensfähigen Annahmen über den Abstand, der zwischen Windkraft-
anlagen und besagten Flächen mindestens eingehalten werden muss, um die nach dem Flächen-
nutzungsplan zulässigen Windkraftanlagen im Sinne der immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsanforderungen überhaupt genehmigungsfähig zu machen. Unterhalb dieses Wertes ist nach 
den heutigen Erkenntnissen eine Windkraftanlage mit den heute üblichen Dimensionen rechtmäßig 
kaum zu errichten, der Bau einer Windkraftanlage also auf der betreffenden Fläche aus rechtlichen 
Gründen dauerhaft ausgeschlossen. 

Ob ein Mindestabstand von 1.000 m zwischen der Grenze der Konzentrationsfläche und der Grenze 
des im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Siedlungsbereiches ausreicht, um den angestrebten 
rechtlich gebotenen Mindestschutz zu gewährleisten, muss im konkreten Einzelfall ermittelt werden. 
Dazu wird angeraten von der voraussichtlichen Maximalhöhe einer konventionellen Windkraftanlage 
auszugehen, die innerhalb der Konzentrationsfläche realisiert werden kann.  

Die Abstandsflächen zu Siedlungsflächen (1.000 m) wurden im Zusammenhang mit den Darlegun-
gen zu den harten Kriterien (vgl. Kap. 2.2) sowie zu Siedlungsflächen in den Nachbargemeinden auf 
Grundlage der rechtsgültigen Flächennutzungsplanung der Stadt Bornheim sowie der Neuaufstel-
lung des Regionalplans 2019 ermittelt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 11 dargestellt. 

Die Abstandsflächen von 350 m zu im Außenbereich gelegenen, bestandsgeschützten Wohngebäu-
den wurden im Zusammenhang mit den Darlegungen zu den harten Kriterien (vgl. Kap. 2.2.2) sowie 
zu Siedlungsflächen in den Nachbargemeinden und Städten auf Grundlage der rechtsgültigen Flä-
chennutzungsplanung der Stadt Bornheim sowie der Neuaufstellung des Regionalplans 2019 ermit-
telt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 12 dargestellt. 
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Abbildung 12: Abstandsflächen zu Siedlungen 1.000 m  
(Flächennutzungsplan der Stadt Bornheim 2011, Neuaufstellung des Regionalplans 2019, ALKIS 2019) 

Abbildung 13: Abstandsflächen zu Siedlungsflächen im Außenbereich 350 m 

(Flächennutzungsplan der Stadt Bornheim 2011, Neuaufstellung des Regionalplans 2019, ALKIS 2019) 
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2.3.3 Abstandsflächen zu Verkehrsanlagen und Leitungstrassen 

Gemäß den Regelungen des Bundesfernstraßengesetzes dürfen Hochbauten nur in einer Entfer-
nung über 40 m bei Bundesautobahnen und 20 m bei Bundesstraßen errichtet werden. Ebenso wur-
den zur Sicherung des Verkehrs sowie der Gleisanlagen die im Stadtgebiet vorhandenen Bahnan-
lagen mit einem Schutzabstand von 20 m wie folgt berücksichtigt. 

Aus der Norm DIN EN 50 341-3-4 (VDE 0210-3) ergibt sich bei schwingungsgedämpften Hochspan-
nungsleitungen ein Mindestabstand von 30 m. Bei den unterirdischen Gas- und Ölversorgungslei-
tungen wurde ein Schutzstreifen von 5 m Breite beidseits berücksichtigt, um die Sicherung des Be-
standes und des Betriebes der Versorgungsleitung zu gewährleisten. 

Abbildung 14: Abstände zu Verkehrsflächen (Flächennutzungsplan der Stadt Bornheim 2011, ALKIS 2019) 
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Abbildung 15: Abstände zu Hauptversorgungsleitungen (Flächennutzungsplan der Stadt Bornheim 2011, ALKIS 2019) 

2.3.4 Flächen mit Waldbeständen 

Der Grundsatz der Walderhaltung wird nicht nur durch die Spezialgesetze des Forstrechts, sondern 
auch durch das Raumordnungs- und Baurecht gewährleistet. Im Stadtgebiet von Bornheim kommt 
den Waldflächen auf Grund der sehr starken Vorbelastung durch Infrastrukturtrassen und das in-
dustriell vorgeprägte Landschaftsbild in der Rheinebene ein besonders hoher Stellenwert bei der 
Naherholung zu. Folgende Waldflächen sollen daher generell von der Windenergienutzung frei blei-
ben. 
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Abbildung 16: Waldflächen (Flächennutzungsplan der Stadt Bornheim 2011, ALKIS 2019) 

2.3.5 Flächen zum Schutz der Natur im Regionalplan 

Die im geltenden Regionalplan dargestellten Flächen für den Schutz der Natur umfassen insbeson-
dere naturschutzwürdige Bereiche sowie Suchräume für die Biotopentwicklung und –vernetzung in 
den allgemeinen Freiraum-, Agrar- und Waldbereichen. Dabei handelt es sich um besonders schutz-
würdige, landschaftstypische und seltene Lebensräume / Biotope mit ihren charakteristischen Pflan-
zen- und Tierarten und deren besonderen Lebensgemeinschaften, die zu erhalten und entwickeln 
sind. 

Diese Flächen bieten ein ökologisch besonders wertvolles Standortpotenzial zur Ergänzung und 
dauerhaften Erhaltung der heimischen Pflanzen- und Tierarten einschließlich ihrer Lebensgemein-
schaften. Um diese Räume in Ihrem Erhalt und ihrer Entwicklung nicht zu stören, sollen hier die 
Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen wie folgt ausgeschlossen werden. 
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Abbildung 17: Flächen zum Schutz der Natur (Regionalplan 2003, ALKIS 2019) 

2.3.6 Flächen unter 1 ha Größe 

Aus bauordnungsrechtlicher Sicht sollte bei Ausweisung einer Konzentrationszone der Baulastkreis 
einer Windenergieanlage vollständig innerhalb der Konzentrationszone liegen. Da sich auch bei re-
lativ kleinen Windenergieanlagen von knapp über 100 m Rotorhöhe bereits Baulastflächen in einer 
Größe von 10.000 m² ergeben, werden Flächen unter 1 ha aus dem Flächenpool der verbleibenden 
Eignungsflächen eliminiert. 
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2.3.7 Gesamtbetrachtung sämtlicher weicher Ausschlusskriterien 

Die Überlagerung sämtlicher vorab dargelegter weicher Ausschlusskriterien ergibt folgende Gesamt-
darstellung. Gegenüber der Gesamtbetrachtung der harten Ausschlusskriterien (vgl. Kap. 3.2.10) ist 
hiervon ein deutlich größerer Anteil des Stadtgebiets berührt. 

 

Abbildung 18: Weiche Ausschlusskriterien – Gesamtdarstellung (ISU 2020, ALKIS 2019) 

2.4 Ergebnis / Diskussion 

Die Flächennutzungsplanung einer Stadt muss im Ergebnis der rechtlichen Vorgabe genügen, dass 
der Windenergienutzung innerhalb des Stadtgebietes substanziell Raum gegeben wird. Das Ender-
gebnis der einzelnen Planungsschritte darf daher nicht dazu führen, dass bei einer Gesamtbetrach-
tung der Flächen, die über die Flächennutzungsplanung der Stadt Bornheim von einer Windenergie-
nutzung ausgeschlossen werden, und der Konzentrationsflächen, innerhalb derer sich die Wind-
energienutzung dauerhaft entwickeln soll, ein Missverhältnis entsteht, das keine hinreichenden 
Spielräume für eine dauerhafte Entwicklung der Windenergie innerhalb des Stadtgebietes belässt. 
Ergibt die Gesamtbetrachtung, dass die vorläufigen Planungsschritte der Stadt den Spielraum für 
die Entwicklung der Windenergienutzung innerhalb des Stadtgebietes übermäßig beschränken, 
muss die Stadt ihre bisherigen Planungsschritte, insbesondere die von ihr festgelegten Vorgaben 
für die Ermittlung „weicher Tabukriterien“ überprüfen und ggf. mit dem Ziel korrigieren, den für die 
Windenergienutzung verbleibenden Flächenanteil des Stadtgebietes substanziell zu vergrößern. 

Die nach Anwendung der oben beschriebenen harten und weichen Ausschlusskriterien verbleiben-
den Eignungsflächen ergeben einen Flächenanteil von über 9 % der Gesamtfläche der Stadt Born-
heim und umfassen konkret 7,56 km2 (vgl. Abbildung 20). Insofern ist davon auszugehen, dass hier-
durch der Windenergienutzung substanziell Raum verschafft wird. 

 



STADT BORNHEIM 

Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ Allgemeine Ziele und Zweck der Planung 

  Seite 22 

Hermine-Albers-Straße 3        54634 Bitburg     Telefon 06561 / 9449-01 Stand: 03. März 2021 

 

Abbildung 19: Harte und weiche Ausschlusskriterien – Gesamtdarstellung (ISU 2020, ALKIS 2019) 

Im Zuge folgender Planungsschritte, z.B. aus Gründen des Artenschutzes (vgl. Kap. 3) und / oder 
aufgrund von Stellungnahmen der Flugsicherung und anderer Träger öffentlicher Belange können 
sich die ermittelten Potenzialflächen im Laufe des weiteren Bauleitplanverfahrens durchaus noch 
verändern. 
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Gemäß dem derzeitigen Stand der Potenzialflächenanalyse ergeben sich zusammenfassend fol-
gende verbleibende, zusammenhängende Eignungsflächen für die Windenergienutzung im Stadt-
gebiet Bornheims: 

 

 

Abbildung 20: Eignungsflächen für die Windenergienutzung (ISU 2020, ALKIS 2019) 

3 Eignungsanalyse der Potenzialflächen 

Die Bewertung der einzelnen Potenzialflächen erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der vorange-
stellten Potenzialflächenanalyse und des gültigen Flächennutzungsplans der Stadt Bornheim aus 
dem Jahr 2011. 

Die artenschutzrechtliche Potenzialabschätzung (ASP Stufe 1, kurz: ASP 1) sowie die Darstellung 
der Biotop- und Nutzungstypen erfolgt auf Grundlage eigener Erhebungen ab Juni 2020. Zur arten-
schutzrechtlichen Bewertung werden darüber Daten des Landesamtes für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz NRW (LANUV) und Punktdaten der Landschaftsinformationssammlung NRW 
(LINFOS) herangezogen mit der Anmerkung, dass letztere auch Daten aus den Jahren vor 2014 
enthalten. 
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3.1 Potenzialfläche 1 

 

Abbildung 21: Potenzialfläche 1 (Geobasis NRW 2019) 

Die Potenzialfläche 1 umfasst ca. 10 ha und liegt nördlich der Stadt Bornheim und südöstlich des 

Stadtteils Sechtem. Die Fläche macht etwa 0,12 % des gesamten Stadtgebietes aus. Sie ist bislang 

nicht durch Windenergieanlagen vorgeprägt oder genutzt. Maßgeblich für die Abgrenzung sind vor 

allem die Siedlungsflächenabstände und die vorhandenen Verkehrsflächen.  

Biotop- und Nutzungstyp 
Feldweg, intensiv genutzte Ackerflächen, intensiv genutztes Grünland mitt-

lerer Standorte, Ruderal- und Brachflächen 

Nachweis LINFOS 

Keine, aber Schwarzkehlchen, Teichrohrsänger, Flussregenpfeifer, Blut-

hänfling, Wechselkröte, Rebhuhn, Kiebitz (WEA-empfindlich, rastend), 

Zauneidechse, Waldohreule (rufende Tiere mit mehrmaligem Bruterfolg) 

und Zwergfledermaus (Jagdgebiet) in unmittelbarer Nähe nachgewiesen 

Potential Fauna 

Potenzielles Jagdgebiet diverser Fledermausarten und WEA-empfindlicher 

Vogelarten: Uhu, (Rohrweihe), (Grauammer), Rotmilan, Wespenbussard, 

Kiebitz; außerdem FFH-Anhang IV Arten: (Kreuzkröte), Wechselkröte, 

Knoblauchkröte 

Einstufung Artenschutz 

Konfliktpotential insbesondere aufgrund der Eignung als Nahrungs- und 

Jagdgebiet, sowie des Nachweises eines Jagdgebiets der Zwergfleder-

maus in unmittelbarer Nähe 

Aufgrund der geringen Größe, des fehlenden räumlichen Zusammenhangs zu anderen geeigneten 
Potenzialflächen und den zu beachtenden Abständen zu angrenzenden Verkehrsflächen besteht 
nur eine mäßige Eignung der Potenzialfläche zur Ausweisung eines Sondergebiets Windenergie im 
Sinne einer Konzentrationszone. 
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3.2 Potenzialfläche 2 

 

Abbildung 22: Potenzialfläche 2 (Geobasis NRW 2019) 

Die Potenzialfläche 2 liegt unmittelbar angrenzend an die Potenzialfläche 1 umfasst ca. 1,2 ha. Die 
Fläche macht etwa 0,02 % des gesamten Stadtgebietes aus. Sie liegt im Norden der Stadt Bornheim 
und südöstlich des Stadtteils Sechtem. Sie ist bislang nicht durch Windenergieanlagen vorgeprägt 
oder genutzt. Maßgeblich für die Abgrenzung sind vor allem die Siedlungsflächenabstände und die 
vorhandenen Verkehrsflächen.  

Biotop- und Nutzungstyp 
Feldweg, Garten, intensiv genutzte Ackerflächen, intensiv genutztes  

Grünland mittlerer Standorte, Ruderal- und Brachfläche 

Nachweis LINFOS 

Keine, aber Schwarzkehlchen, Teichrohrsänger, Flussregenpfeifer, Blut-

hänfling, Wechselkröte, Rebhuhn, Kiebitz (WEA-empfindlich, rastend), 

Zauneidechse, Waldohreule (rufende Tiere mit mehrmaligem Bruterfolg) 

und Zwergfledermaus (Jagdgebiet) in unmittelbarer Nähe nachgewiesen 

Potential Fauna 

Potenzielles Jagdgebiet diverser Fledermausarten und WEA-empfindlicher 

Vogelarten: (Rohrweihe), Uhu, (Grauammer), Rotmilan, Wespenbussard, 

Kiebitz; außerdem FFH-Anhang IV Arten: (Kreuzkröte), Wechselkröte, 

Knoblauchkröte 

Einstufung Artenschutz 

Konfliktpotential insbesondere aufgrund der Eignung als Nahrungs- und 

Jagdgebiet, sowie des Nachweises eines Jagdgebiets der Zwergfleder-

maus in unmittelbarer Nähe 

 
  



STADT BORNHEIM 

Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ Allgemeine Ziele und Zweck der Planung 

  Seite 26 

Hermine-Albers-Straße 3        54634 Bitburg     Telefon 06561 / 9449-01 Stand: 03. März 2021 

Aufgrund der geringen Größe der Potenzialfläche, welche den Rotordurchmesser von ca. 120 m 
nicht abdeckt, und des fehlenden räumlichen Zusammenhangs zu anderen geeigneten Potenzialflä-
chen, mit Ausnahme der nur mäßig geeigneten Fläche 1, weist die Potenzialfläche 2 nur eine ge-
ringe Eignung zur Ausweisung eines Sondergebiets Windenergie auf.  

3.3 Potenzialfläche 3 

 

Abbildung 23: Potenzialfläche 3 (Geobasis NRW 2019) 

Die Potenzialfläche 3 umfasst ca. 28,5 ha und liegt im Norden der Stadt Bornheim. Die Fläche macht 
etwa 0,35 % des gesamten Stadtgebietes aus. Sie ist bislang nicht durch Windenergieanlagen vor-
geprägt oder genutzt. Die Fläche wird im Westen durch ein Naturschutzgebiet und im Nordosten 
durch den Verlauf einer regionalen Bahnstrecke begrenzt. 
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Biotop- und Nutzungstyp 
Feldgehölze, Feldweg, geschlossene Gehölzstruktur, intensiv genutzte 

Ackerflächen, Lagerplatz, Ruderal- und Brachflächen, Streuobst 

Nachweis LINFOS 

Keine, aber Schwarzkehlchen, Teichrohrsänger, Flussregenpfeifer, Blut-

hänfling, Wechselkröte, Rebhuhn, Kiebitz (WEA-empfindlich, rastend), 

Zauneidechse, Waldohreule (rufende Tiere mit mehrmaligem Bruterfolg) 

und Zwergfledermaus (Jagdgebiet) in unmittelbarer Nähe nachgewiesen 

Potential Fauna 

Potenzielles Jagdgebiet diverser Fledermausarten und WEA-empfindlicher 

Vogelarten: Uhu, (Rohrweihe), Grauammer, Rotmilan, Wespenbussard, 

Kiebitz; außerdem FFH-Anhang IV Arten: (Kreuzkröte), Wechselkröte, 

Knoblauchkröte 

Einstufung Artenschutz 

Konflikte aufgrund des Lebensraumpotentials und der Eignung als Nah-

rungs- und Jagdgebiet, sowie des Nachweises eines Jagdgebiets der 

Zwergfledermaus in unmittelbarer Nähe 

Bei Einhaltung der durch das Eisenbahn-Bundesamt vorzugebenen Abstände zu den nordöstlich 
gelegenen Gleisanlagen stellt das Gebiet aufgrund seiner Größe und dem räumlichen Zusammen-
hang zu den Potenzialflächen 4 und 6 eine gute bis sehr gute Eignung zur Ausweisung eines Son-
dergebiets Windenergie im Sinne einer Konzentrationszone dar. 
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3.4 Potenzialfläche 4 

 

Abbildung 24: Potenzialfläche 4 (Geobasis NRW 2019) 

Die Potenzialfläche 4 umfasst ca. 78,9 ha und liegt im Norden der Stadt Bornheim. Die Fläche macht 
etwa 0,96 % des gesamten Stadtgebietes aus. Der gültige Flächennutzungsplan stellt im Bereich 
der Potenzialfläche 4 bereits eine Konzentrationsfläche für Windenergieanlagen dar. Maßgeblich für 
die Abgrenzung sind vor allem die Siedlungsflächenabstände, die im Osten verlaufende Stromtrasse 
sowie die im Westen verlaufende regionale Bahnstrecke. 

  



STADT BORNHEIM 

Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ Allgemeine Ziele und Zweck der Planung 

  Seite 29 

Hermine-Albers-Straße 3        54634 Bitburg     Telefon 06561 / 9449-01 Stand: 03. März 2021 

 

Biotop- und Nutzungstyp 
Extensiv genutzte Ackerflächen, Feldweg, intensiv genutzte Ackerflächen, 

intensiv genutztes Grünland mittlerer Standorte, Ruderal- und Brachflä-

chen, Sonderkultur, Streuobst 

Nachweis LINFOS 

Sichtbeobachtung von Rebhuhn und Wachtel innerhalb der Potentialfläche, 

akustischer Nachweis Zwergfledermaus < 500 Metern Entfernung, Sichtbe-

obachtung mehrerer Baumfalken (WEA-empfindlich) in < 100 m Entfernung 

Potential Fauna 

Potenzielles Jagdgebiet diverser Fledermausarten und WEA-empfindlicher 

Vogelarten: Uhu, (Rohrweihe), Grauammer, Rotmilan, Wespenbussard, 

Kiebitz; außerdem FFH-Anhang IV Arten: (Kreuzkröte), Wechselkröte, 

Knoblauchkröte 

Einstufung Artenschutz 

(Hohes) Konfliktpotential aufgrund des Lebensraumpotentials und der Eig-

nung als Nahrungs- und Jagdgebiet, sowie des Nachweises der Zwergfle-

dermaus in < 500 m Entfernung und des Baumfalken in < 100 m Entfer-

nung 

Aufgrund der bereits vorhandenen Ausweisung als „Konzentrationsfläche Windenergie“ und dem 
räumlichen Zusammenhang zu den Potenzialflächen 3 und 6 stellt das Gebiet trotz der möglicher-
weise gegebenen artenschutzrechtlichen Einschränkungen eine gute bis sehr Eignung zur Auswei-
sung eines Sondergebiets Windenergie im Sinne einer Konzentrationszone dar. 

3.5 Potenzialfläche 5 

 

Abbildung 25: Potenzialfläche 5 (Geobasis NRW 2019) 
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Die Potenzialfläche 5 umfasst ca. 2 ha und liegt im Nordosten der Stadt Bornheim. Die Fläche macht 
etwa 0,12 % des gesamten Stadtgebietes aus. Sie ist bislang nicht durch Windenergieanlagen vor-
geprägt bzw. genutzt. Maßgeblich für die Abgrenzung sind vor allem die Siedlungsflächenabstände, 
die Abstände zur angrenzenden Stromtrasse sowie die bestehenden Verkehrsflächen. 

Biotop- und Nutzungstyp Intensiv genutzte Ackerflächen  

Nachweis LINFOS Keine, aber Sichtbeobachtung von Rebhuhn in < 500 m Entfernung 

Potential Fauna 

Potenzielles Jagdgebiet diverser Fledermausarten und WEA-empfindlicher 

Vogelarten: Uhu, (Rohrweihe), (Grauammer), Rotmilan, Wespenbussard, 

Kiebitz; außerdem FFH-Anhang IV Arten: (Kreuzkröte), Wechselkröte, 

Knoblauchkröte 

Einstufung Artenschutz 
Konfliktpotential insbesondere aufgrund der Eignung als Nahrungs- und 

Jagdgebiet 

Aufgrund der geringen Größe der Potenzialfläche, welche den Rotordurchmesser von ca. 120 m 
nicht abdeckt, und des fehlenden räumlichen Zusammenhangs zu anderen geeigneten Potenzialflä-
chen, weist die Potenzialfläche 5 nur eine geringe Eignung zur Ausweisung eines Sondergebiets 
Windenergie auf. 
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3.6 Potenzialfläche 6 

 

Abbildung 26: Potenzialfläche 6 (Geobasis NRW 2019) 

Die Potenzialfläche 6 umfasst ca. 37,9 ha und liegt im Norden der Stadt Bornheim. Die Fläche macht 
etwa 0,46 % des gesamten Stadtgebietes aus. Der gültige Flächennutzungsplan stellt hier bereits 
eine Konzentrationsfläche für Windenergieanlagen dar. Maßgeblich für die Abgrenzung sind vor al-
lem die Siedlungsflächenabstände, die Abstände zur angrenzenden Stromtrasse sowie die beste-
henden Verkehrsflächen. 
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Biotop- und Nutzungstyp extensiv genutzte Ackerflächen, Feldweg, Geschlossene Gehölzstruktur, 

intensiv genutzte Ackerflächen, Sonderkultur 

Nachweis LINFOS 

Keine, aber Sichtbeobachtung mehrerer Baumfalken (WEA-empfindlich) in 

< 100 m Entfernung und Sichtbeobachtungen Rebhuhn, Wachtel und Wes-

penbussard (letzterer WEA-empfindlich) in < 500 m Entfernung 

Potential Fauna 

Potenzielles Jagdgebiet diverser Fledermausarten und WEA-empfindlicher 

Vogelarten: Uhu, (Rohrweihe), Grauammer, Rotmilan, Wespenbussard, 

Kiebitz; außerdem FFH-Anhang IV Arten: (Kreuzkröte), Wechselkröte, 

Knoblauchkröte 

Einstufung Artenschutz 

(Hohes) Konfliktpotential aufgrund des Lebensraumpotentials und der Eig-

nung als Nahrungs- und Jagdgebiet, sowie der Nachweise mehrerer 

Baumfalken in < 100 m Entfernung und des Wespenbussards in < 500 m 

Entfernung 

Für die Ausweisung der Potenzialfläche 6 als Sondergebiet Windnutzung spricht die bisherige Dar-
stellung als „Konzentrationsfläche Windenergie“ und der räumliche Zusammenhang zu den gut bis 
sehr gut geeigneten Potenzialflächen 3 und 4. Somit weist die Potenzialfläche trotz der möglicher-
weise gegebenen artenschutzrechtlichen Einschränkungen eine gute bis sehr gute Eignung zur Aus-
weisung eines Sondergebiets Windenergie auf. 
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3.7 Potenzialfläche 7 

 

Abbildung 27: Potenzialfläche 7 (Geobasis NRW 2019) 

Die Potenzialfläche 7 umfasst ca. 81,9 ha und liegt im Nordosten der Stadt Bornheim. Die Fläche 
macht etwa 0,99 % des gesamten Stadtgebietes aus. Sie ist bislang nicht durch Windenergieanla-
gen vorgeprägt oder genutzt. Maßgeblich für die Abgrenzung sind vor allem die Siedlungsflächen-
abstände, die Abstände zur angrenzenden Stromtrasse sowie die östlich angrenzenden Waldflä-
chen. 
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Biotop- und Nutzungstyp 
Extensiv genutzte Ackerflächen, Feldweg, Garten, Ruderal- und Brachflä-

chen, intensiv genutzte Ackerflächen, intensiv genutztes Grünland mittlerer 

Standorte, Streuobst, Sonderkultur 

Nachweis LINFOS 

Sichtbeobachtung Wachtel und Wespenbussard (letzterer WEA-

empfindlich) und Brutnachweis der Nachtigall innerhalb der Potentialfläche; 

außerdem Schwarzspecht, Waldohreule, Waldkauz (mehrere Jungtiere), 

Zwergfledermaus (WEA-empfindlich, Jagdgebiet), Großer Abendsegler 

(WEA-empfindlich, Paarungsquartier) und langjähriges Revierzentrum des 

Wespenbussards bis 2011 im angrenzenden Wald 

Potential Fauna 

Potenzielles Jagdgebiet diverser Fledermausarten und WEA-empfindlicher 

Vogelarten: Uhu, (Rohrweihe), Grauammer, Rotmilan, Wespenbussard, 

Kiebitz; außerdem FFH-Anhang IV Arten: (Kreuzkröte), Wechselkröte, 

Knoblauchkröte 

Einstufung Artenschutz 

Hohes bis sehr hohes Konfliktpotential aufgrund des Lebensraumpotentials 

und der Eignung als Nahrungs- und Jagdgebiet (besonders zu beachten 

sind hier die Nähe zu Fließgewässer und Wald), sowie eines Brutnachwei-

ses der Nachtigall und Sichtbeobachtungen des Wespenbussards inner-

halb der Potentialfläche; außerdem Nachweis eines Jagdgebiets der 

Zwergfledermaus, eines Paarungsquartiers des Großer Abendseglers und 

eines Revierzentrums des Wespenbussards im angrenzenden Wald 

Aufgrund zu erwartender Konflikte hinsichtlich des Artenschutzes im Zusammenhang mit dem un-
mittelbar angrenzenden Fließgewässer und dem vorhandenen Waldbestand scheint diese Potenzi-
alfläche zunächst nur mäßig zur Ausweisung eines Sondergebiets Windenergie im Sinne einer Kon-
zentrationszone geeignet. 

Allerdings ist im Zuge der weiteren Planung zu prüfen, inwieweit sich ggf. Teilbereiche abgrenzen 
lassen, die im Zusammenhang mit anderen Konzentrationszonen oder Teilen hiervon eine sinnvolle 
Abgrenzung ergeben.  
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3.8 Potenzialfläche 7A 

 

Abbildung 28: Potenzialfläche 7A (Geobasis NRW 2019) 

Die Potenzialfläche 7A umfasst ca. 32,7 ha und liegt im Nordosten der Stadt Bornheim. Die Fläche 
macht etwa 0,4 % des gesamten Stadtgebietes aus. Sie ist bislang nicht durch Windenergieanlagen 
vorgeprägt oder genutzt. Maßgeblich für die Abgrenzung sind vor allem die Siedlungsflächenab-
stände, der Verlauf des Roisdorf-Bornheimer Baches, die Abstände zur angrenzenden Stromtrasse 
sowie die östlich angrenzenden Waldflächen. 
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Biotop- und Nutzungstyp 
Feldweg, Geschlossene Gehölzbestände, intensiv genutzte Ackerflächen, 

Sonderkultur 

Nachweis LINFOS 
Sichtbeobachtung Wachtel innerhalb der Potentialfläche, außerdem Wes-

penbussard (WEA-empfindlich) in unmittelbarer Nähe nachgewiesen 

Potential Fauna 

Potenzielles Jagdgebiet diverser Fledermausarten und WEA-empfindlicher 

Vogelarten: Uhu, (Rohrweihe), Grauammer, Rotmilan, Wespenbussard, 

Kiebitz; außerdem FFH-Anhang IV Arten: (Kreuzkröte), Wechselkröte, 

Knoblauchkröte 

Einstufung Artenschutz 
Konfliktpotential insbesondere aufgrund des Lebensraumpotentials und der 

Eignung als Nahrungs- und Jagdgebiet (besonders zu beachten ist hier die 

Nähe zum Fließgewässer) 

Aufgrund zu erwartender Konflikte hinsichtlich des Artenschutzes im Zusammenhang mit dem un-
mittelbar angrenzendem Fließgewässer, scheint diese Potenzialfläche zunächst nur mäßig zur Aus-
weisung eines Sondergebiets Windenergie geeignet.  

Möglicherweise könnten jedoch im Zuge weitergehender Untersuchungen geeignete Teilgebiete ab-
gegrenzt werden, die im Zusammenhang mit anderen Teilflächen eine sinnvolle Konzentrationszone 
ergeben. Hierbei ist die Breite möglicher Teilbereiche zu beachten, welche den Rotordurchmesser 
von ca. 120 m abdecken müssen. 
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3.9 Potenzialfläche 8 

 

Abbildung 29: Potenzialfläche 8 (Geobasis NRW 2019) 

Die Potenzialfläche 8 umfasst ca. 28,9 ha und liegt im Nordosten der Stadt Bornheim. Die Fläche 
macht etwa 0,35 % des gesamten Stadtgebietes aus. Sie ist bislang nicht durch Windenergieanla-
gen vorgeprägt bzw. genutzt. Maßgeblich für die Abgrenzung sind vor allem die Siedlungsflächen-
abstände, die Abstände zur bestehenden Verkehrsflächen sowie die westlich angrenzenden Wald-
flächen. 
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Biotop- und Nutzungstyp 
Extensiv genutztes Grünland mittlerer Standorte, Feldweg, intensiv ge-
nutzte Ackerfläche, intensiv genutztes Grünland mittlerer Standorte, Lager-
platz, Ruderal- und Brachflächen, Gebäude 

Nachweis LINFOS 

Brutnachweis der Nachtigall innerhalb der Potentialfläche; außerdem 

Schwarzspecht, Waldohreule, Waldkauz (mehrere Jungtiere), Zwergfleder-

maus (WEA-empfindlich, Jagdgebiet), Großer Abendsegler (WEA-

empfindlich, Paarungsquartier) und langjähriges Revierzentrum vom Wes-

penbussard bis 2011 im angrenzenden Wald, sowie Laichschnüre der 

Wechselkröte in 23 Gewässern unmittelbar angrenzend 

Potential Fauna 

Potenzielles Jagdgebiet diverser Fledermausarten und WEA-empfindlicher 

Vogelarten: Uhu, (Rohrweihe), Grauammer, Rotmilan, Wespenbussard, 

Kiebitz; außerdem FFH-Anhang IV Arten: (Kreuzkröte), Wechselkröte, 

Knoblauchkröte 

Einstufung Artenschutz 

Hohes Konfliktpotential aufgrund des Lebensraumpotentials und der Eig-

nung als Nahrungs- und Jagdgebiet (besonders zu beachten ist hier die 

Nähe zum Wald) sowie eines Brutnachweises der Nachtigall und Sichtbe-

obachtungen des Wespenbussards innerhalb der Potentialfläche; außer-

dem Nachweis eines Jagdgebiets der Zwergfledermaus, eines Paarungs-

quartiers des Großer Abendseglers und eines Revierzentrums des Wes-

penbussards im angrenzenden Wald 

Aufgrund zu erwartender Konflikte hinsichtlich des Artenschutzes im Zusammenhang mit unmittelbar 
an die Potenzialfläche angrenzendem Waldbestand, ist die Potenzialfläche nur mäßig zur Auswei-
sung eines Sondergebiets Windenergie geeignet. 

Es wäre im Zuge weitergehender Untersuchungen jedoch zu prüfen, ob auch hier geeignete Teilge-
biete abgegrenzt werden, die zusammen mit anderen Teilflächen (siehe vor) eine sinnvoll abge-
grenzte Konzentrationszone ergeben. 
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3.10 Potenzialfläche 9 

 

Abbildung 30: Potenzialfläche 9 (Geobasis NRW 2019) 

Die Potenzialfläche 9 umfasst ca. 4,8 ha und liegt im Nordosten der Stadt Bornheim. Die Fläche 
macht etwa 0,06 % des gesamten Stadtgebietes aus. Sie ist bislang nicht durch Windenergieanla-
gen vorgeprägt oder genutzt. Maßgeblich für die Abgrenzung sind vor allem die Siedlungsflächen-
abstände, die Abstände zu Siedlungsflächen im Außenbereich sowie die vorhandenen Verkehrsflä-
chen.  

Biotop- und Nutzungstyp Garten, intensiv genutzte Ackerflächen, Lagerplatz 

Nachweis LINFOS Laichschnüre der Wechselkröte in 23 Gewässern 

Potential Fauna 

Potenzielles Jagdgebiet diverser Fledermausarten und WEA-empfindlicher 

Vogelarten: Uhu, (Rohrweihe), (Grauammer), Rotmilan, Wespenbussard, 

Kiebitz; außerdem FFH-Anhang IV Arten: (Kreuzkröte), Wechselkröte, 

Knoblauchkröte 

Einstufung Artenschutz 

Konfliktpotential insbesondere aufgrund des Lebensraumpotentials und der 

Eignung als Nahrungs- und Jagdgebiet (besonders zu beachten ist hierbei 

der innerhalb der Potentialfläche befindliche Garten) 
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Aufgrund der geringen Größe und der vorhandenen Nutzung scheint die Potenzialfläche für sich 
genommen nur mäßig für die Ausweisung eines Sondergebiets Windenergie im Sinne einer Kon-
zentrationszone geeignet.  

Möglicherweise könnten jedoch im Zuge weitergehender Untersuchungen auch hierfür, insbeson-
dere im räumlichen Zusammenhang mit der Potenzialfläche 8, geeignete Teilgebiete abgegrenzt 
und in eine größere Konzentrationszone einbezogen werden. 

3.11 Potenzialfläche 10 

 

Abbildung 31: Potenzialfläche 10 (Geobasis NRW 2019) 

Die Potenzialfläche 10 umfasst ca. 1,7 ha und liegt im Nordosten der Stadt Bornheim. Die Fläche 
macht etwa 0,02 % des gesamten Stadtgebietes aus. Sie ist bislang nicht durch Windenergieanla-
gen vorgeprägt oder genutzt. Maßgeblich für die Abgrenzung sind vor allem die Siedlungsflächen-
abstände und die Abstände zu Siedlungsflächen im Außenbereich. 
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Biotop- und Nutzungstyp Feldweg, intensiv genutzte Ackerflächen 

Nachweis LINFOS Laichschnüre der Wechselkröte in 23 Gewässern 

Potential Fauna 

Potenzielles Jagdgebiet diverser Fledermausarten und WEA-empfindlicher 

Vogelarten: Uhu, (Rohrweihe), Grauammer, Rotmilan, Wespenbussard, 

Kiebitz; außerdem FFH-Anhang IV Arten: (Kreuzkröte), Wechselkröte, 

Knoblauchkröte 

Einstufung Artenschutz 
Konfliktpotential insbesondere aufgrund der Eignung als Nahrungs- und 

Jagdgebiet 

Aufgrund der geringen Größe (insbesondere deckt die Breite der Fläche nicht den Rotordurchmes-
ser von ca. 120 m ab) ist die Potenzialfläche für sich genommen nur mäßig zur Ausweisung eines 
Sondergebiets Windenergie geeignet.  

Es ist jedoch zu prüfen, inwieweit sich möglicherweise im Zusammenhang mit den vorangegangen 
betrachteten Potenzialflächen die Möglichkeit ergibt, Teilflächen abzugrenzen und in ein größeres 
Gesamtgebiet einzubeziehen. 

3.12 Potenzialfläche 11 

 

Abbildung 32: Potenzialfläche 11 (Geobasis NRW 2019) 

Die Potenzialfläche 11 umfasst ca. 6,3 ha und liegt im Nordosten der Stadt Bornheim. Die Fläche 
macht etwa 0,08 % des gesamten Stadtgebietes aus. Sie ist bislang nicht durch Windenergieanla-
gen vorgeprägt bzw. genutzt. Maßgeblich für die Abgrenzung sind vor allem die die Siedlungsflä-
chenabstände, die Abstände zu Siedlungsflächen im Außenbereich sowie die westlich angrenzen-
den Waldflächen.  
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Biotop- und Nutzungstyp 
Intensiv genutzte Ackerflächen, intensiv genutztes Grünland mittlerer 
Standorte 

Nachweis LINFOS 

Brutnachweis der Nachtigall innerhalb der Potentialfläche; außerdem 

Schwarzspecht, Waldohreule, Waldkauz (mehrere Jungtiere), Zwergfleder-

maus (WEA-empfindlich, Jagdgebiet), Großer Abendsegler (WEA-

empfindlich, Paarungsquartier) und langjähriges Revierzentrum vom Wes-

penbussard bis 2011 im angrenzenden Wald 

Potential Fauna 

Potenzielles Jagdgebiet diverser Fledermausarten und WEA-empfindlicher 

Vogelarten: Uhu, (Rohrweihe), (Grauammer), Rotmilan, Wespenbussard, 

Kiebitz; außerdem FFH-Anhang IV Arten: (Kreuzkröte), Wechselkröte, 

Knoblauchkröte 

Einstufung Artenschutz 

Hohes Konfliktpotential aufgrund des Lebensraumpotentials und der Eig-

nung als Nahrungs- und Jagdgebiet (besonders zu beachten ist hier die 

Nähe zum Wald) sowie Brutnachweis der Nachtigall innerhalb der Potenti-

alfläche; außerdem Nachweis eines Jagdgebiets der Zwergfledermaus, ei-

nes Paarungsquartiers des Großer Abendseglers und eines Revierzent-

rums des Wespenbussards im angrenzenden Wald 

Aufgrund zu erwartender Konflikte hinsichtlich des Artenschutzes im Zusammenhang mit unmittelbar 
an die Potenzialfläche angrenzendem Waldbestand ist diese für sich genommen nur mäßig zur Aus-
weisung eines Sondergebiets Windenergie geeignet. 

Wie jedoch bereits zuvor dargelegt sollte im Zuge der weiteren Planung die Möglichkeit geprüft wer-
den, ggf. Teilbereich für eine Nutzung der Windenergie abzugrenzen, die im Zusammenhang mit 
benachbarten Teilflächen eine sinnvolle Konzentrationszone ergeben. 
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3.13 Potenzialfläche 12 

 

Abbildung 33: Potenzialfläche 12 (Geobasis NRW 2019) 

Die Potenzialfläche 12 umfasst ca. 104,4 ha und liegt im Südosten der Stadt Bornheim. Die Fläche 
macht etwa 1,27 % des gesamten Stadtgebietes aus. Der gültige Flächennutzungsplan der Stadt 
Bornheim stellt für einen Teilbereich der Potenzialfläche 12 eine Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung „Golfplatz“ dar. Die Potenzialfläche 12 ist bislang nicht durch Windenergieanlagen vorgeprägt 
bzw. genutzt. Maßgeblich für die Abgrenzung sind vor allem die Siedlungsflächenabstände, die Ab-
stände zu Siedlungsflächen im Außenbereich sowie die westlich angrenzenden Waldflächen.  
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Biotop- und Nutzungstyp 

Extensiv genutzte Ackerflächen, Feldgehölze, Feldweg, Geschlossene Ge-
hölzstruktur, intensiv genutzte Ackerflächen, intensiv genutztes Grünland 
mittlerer Standorte, Ruderal- und Brachflächen, Sonderkultur, Sport- und 
Erholungsanlage 

Nachweis LINFOS 

Keine, aber Nachweis Brutpaar Rotmilan (WEA-empfindliche Art) mit wahr-

scheinlicher Reproduktion aus dem Jahr 2011 in < 1000 m Entfernung, so-

wie Reproduktionsnachweis Feldschwirl, Sperber, Baumpieper, Zwergtau-

cher, Mäusebussard, Waldohreule, Bluthänfling, Steinkauz, Kuckuck, 

Kleinspecht, Neuntöter, Schwarzkehlchen, Star, Waldkauz, Nachtigall, Gir-

litz und Habicht in < 1000 m Entfernung (2016) 

Potential Fauna 
Potenzielles Jagdgebiet diverser Fledermausarten und WEA-empfindlicher 

Vogelarten: Uhu, Grauammer, Rotmilan, Wespenbussard, Kiebitz, außer-

dem FFH-Anhang IV Arten: (Kreuzkröte), Wechselkröte, Knoblauchkröte 

Einstufung Artenschutz 
(Hohes) Konfliktpotential aufgrund des Lebensraumpotentials und der Eig-

nung als Nahrungs- und Jagdgebiet sowie des Nachweises eines Rotmi-

lan-Brutpaars in der Nähe der Potentialfläche 

Aufgrund des innerhalb der Potenzialfläche vorhandenen Golfplatzes und Sondernutzungen sowie 
den südlich an die Potenzialfläche angrenzenden Waldbeständen (Landschaftsschutzgebiet) kom-
men derzeit lediglich Teilbereiche, insbesondere im Norden der Potenzialfläche, für die Ausweisung 
einer Konzentrationszone zur Nutzung der Windenergie in Betracht. Durch die geringe Größe dieser 
Teilflächen und eines fehlenden räumlichen Zusammenhangs mit anderen Potenzialflächen, ist die 
Potenzialfläche 12 daher nur mäßig für die Ausweisung eines Sondergebiets Windenergie geeignet.  

Sofern eine Einbeziehung der Flächen des Golfplatzes möglich wäre, würde sich die Eignung ins-
gesamt erhöhen. 

Entgegen der Gesamtdarstellung der harten und weichen Ausschlusskriterien (vgl. Abbildung 19) 
wurde der östliche Appendix der Potenzialfläche 12 aus der Betrachtung herausgenommen, da die 
Artenschutzprüfung zur Erweiterung des Naturschutzgebietes „Roisdorfer Hufbahn“ inzwischen so-
weit gefestigt ist, dass eine Erweiterung des genannten Naturschutzgebietes zu erwarten ist.. 

3.14 Potenzialfläche 13 

 

Abbildung 34: Potenzialfläche 13 (Geobasis NRW 2019) 

Die Potenzialfläche 13 umfasst ca. 5,1 ha und liegt im Südosten der Stadt Bornheim. Die Fläche 
macht etwa 0,06 % des gesamten Stadtgebietes aus. Sie ist bislang nicht durch Windenergieanla-
gen vorgeprägt oder genutzt. Maßgeblich für die Abgrenzung sind vor allem die Abstände zu Sied-
lungsflächen im Außenbereich sowie die östlich angrenzenden Waldflächen, die zudem Als Land-
schaftsschutzgebiet zu beurteilen sind. 
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Biotop- und Nutzungstyp intensiv genutzte Ackerflächen 

Nachweis LINFOS 
Keine, aber Nachweis Brutpaar Rotmilan (WEA-empfindliche Art) mit wahr-

scheinlicher Reproduktion aus dem Jahr 2011 in ca. 250 m Entfernung 

Potential Fauna 
Potenzielles Jagdgebiet diverser Fledermausarten und WEA-empfindlicher 

Vogelarten: Uhu, (Grauammer), Rotmilan, Wespenbussard, Kiebitz, außer-

dem FFH-Anhang IV Arten: (Kreuzkröte), Wechselkröte, Knoblauchkröte 

Einstufung Artenschutz 
(Hohes) Konfliktpotential aufgrund des Lebensraumpotentials und der Eig-

nung als Nahrungs- und Jagdgebiet sowie des Nachweises eines Rotmi-

lan-Brutpaars in der Nähe der Potentialfläche 

Aufgrund der geringen Größe und des fehlenden räumlichen Zusammenhangs zu anderen geeig-
neten Potenzialflächen sowie der unmittelbaren Nähe zu vorhandenen Waldbeständen (Land-
schaftsschutzgebiet) und damit zu erwartenden arten- und naturschutzschutzrechtlichen Konflikten, 
weist die Potenzialfläche nur eine geringe Eignung zur Ausweisung eines Sondergebiets Windener-
gie auf. 
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3.15 Potenzialfläche 14 

 

Abbildung 35: Potenzialfläche 14 (Geobasis NRW 2019) 

Die Potenzialfläche 14 umfasst ca. 14 ha und liegt im Süden der Stadt Bornheim. Die Fläche macht 
etwa 0,17 % des gesamten Stadtgebietes aus. Sie ist bislang nicht durch Windenergieanlagen vor-
geprägt oder genutzt. Maßgeblich für die Abgrenzung sind vor allem die Abstände zu Siedlungsflä-
chen im Außenbereich sowie die umliegenden Waldflächen. Die angrenzenden Waldflächen sind 
zudem als Landschaftsschutzgebiet zu beurteilen. 

Biotop- und Nutzungstyp 
Intensiv genutzte Ackerflächen, intensiv genutztes Grünland mittlerer 
Standorte, Laub(misch)wald mittlerer Standorte 

Nachweis LINFOS 
Keine, aber Nachweis Brutpaar Rotmilan (WEA-empfindliche Art) mit wahr-

scheinlicher Reproduktion aus dem Jahr 2011 in < 1000 m Entfernung 

Potential Fauna 
Potenzielles Jagdgebiet diverser Fledermausarten und WEA-empfindlicher 

Vogelarten: Uhu, (Grauammer), Rotmilan, Wespenbussard, Kiebitz, außer-

dem FFH-Anhang IV Arten: (Kreuzkröte), Wechselkröte, Knoblauchkröte 

Einstufung Artenschutz 

Hohes Konfliktpotential aufgrund des Lebensraumpotentials und der Eig-

nung als Nahrungs- und Jagdgebiet (besonders zu beachten ist hier die 

Nähe zum Wald), sowie des Nachweises eines Rotmilan-Brutpaars in der 

Nähe der Potentialfläche 

Aufgrund der geringen Größe und des fehlenden räumlichen Zusammenhangs zu anderen geeig-
neten Potenzialflächen sowie der unmittelbaren Nähe zu vorhandenen Waldbeständen (Land-
schaftsschutzgebiet) und damit zu erwartenden arten- und naturschutzrechtlichen Konflikten weist 
die Potenzialfläche nur eine geringe Eignung zur Ausweisung eines Sondergebiets Windenergie auf. 
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3.16 Potenzialfläche 15 

 

Abbildung 36: Potenzialfläche 15 (Geobasis NRW 2019) 

Die Potenzialfläche 15 umfasst ca. 65,4 ha und liegt im Süden der Stadt Bornheim. Die Fläche macht 
etwa 0,79 % des gesamten Stadtgebietes aus. Sie ist bislang nicht durch Windenergieanlagen vor-
geprägt oder genutzt. Maßgeblich für die Abgrenzung sind vor allem die Abstände zu Siedlungsflä-
chen im Außenbereich sowie die umliegenden Waldflächen.  

Biotop- und Nutzungstyp 
Extensiv genutzte Ackerflächen, Feldweg, intensiv genutzte Ackerflächen, 
intensiv genutztes Grünland mittlerer Standorte, Ruderal- und Brachflä-
chen,  Sonderkultur, Streuobst 

Nachweis LINFOS 
Keine, aber Nachweis Brutpaar Rotmilan (WEA-empfindliche Art) mit wahr-

scheinlicher Reproduktion aus dem Jahr 2011 in < 1000 m Entfernung 

Potential Fauna 

Potenzielles Jagdgebiet diverser Fledermausarten und WEA-empfindlicher 

Vogelarten: Uhu, Grauammer, Rotmilan, Wespenbussard, Kiebitz, außer-

dem FFH-Anhang IV Arten: (Kreuzkröte), Wechselkröte, Knoblauchkröte 

Einstufung Artenschutz 

(Hohes) Konfliktpotential aufgrund des Lebensraumpotentials und der Eig-

nung als Nahrungs- und Jagdgebiet (besonders zu beachten ist hier die 

teilweise vorhandene Nähe zum Wald), sowie des Nachweises eines Rot-

milan-Brutpaars in der Nähe der Potentialfläche 

Um mögliche arten- und naturschutzrechtliche Konflikte aufgrund des Waldbestandes (Landschafts-
schutzgebiet) im südlichen Bereich zu vermeiden, ist zu erwägen, die Konzentrationszone zu ver-
kleinern. Für Teilbereiche im Norden der Potenzialfläche ergibt sich eine gute Eignung zur Auswei-
sung eines Sondergebiets Windenergie. 

Näheres ist im Zuge der weiteren Planungsschritte zu klären. 
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3.17 Potenzialfläche 16 

 

Abbildung 37: Potenzialfläche 16 (Geobasis NRW 2019) 

Die Potenzialfläche 16 umfasst ca. 25,5 ha und liegt im Süden der Stadt Bornheim. Die Fläche macht 
etwa 0,31 % des gesamten Stadtgebietes aus. Sie ist bislang nicht durch Windenergieanlagen vor-
geprägt oder genutzt. Maßgeblich für die Abgrenzung sind vor allem die Siedlungsflächenabstände, 
die Abstände zu Hauptversorgungsleitungen sowie die angrenzenden Waldflächen.  

Biotop- und Nutzungstyp 
Feldweg, intensiv genutzte Ackerflächen, intensiv genutztes Grünland mitt-
lerer Standorte, Sonderkultur, Streuobst 

Nachweis LINFOS Keine 

Potential Fauna 

Potenzielles Jagdgebiet diverser Fledermausarten und WEA-empfindlicher 

Vogelarten: Uhu, Grauammer, Rotmilan, Wespenbussard, Kiebitz, außer-

dem FFH-Anhang IV Arten: (Kreuzkröte), Wechselkröte, Knoblauchkröte 

Einstufung Artenschutz 
Konfliktpotential aufgrund des Lebensraumpotentials und der Eignung als 

Nahrungs- und Jagdgebiet 

Um mögliche arten- und naturschutzrechtliche Konflikte aufgrund des Waldbestandes (Landschafts-
schutzgebiet) im südlichen Bereich zu vermeiden, ist zu erwägen, die Konzentrationszone zu ver-
kleinern. Für Teilbereiche im Norden der Potenzialfläche, ergibt sich eine gute Eignung zur Auswei-
sung eines Sondergebiets Windenergie. Dies gilt insbesondere auch aufgrund der räumlichen Nähe 
zu den Potenzialflächen 17 und 18, so dass sich in diesem Zusammenhang die Möglichkeit zur 
Ausweisung einer größeren, zusammenhängenden Konzentrationszone ergibt. 
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3.18 Potenzialfläche 17 

 

Abbildung 38: Potenzialfläche 17 (Geobasis NRW 2019) 

Die Potenzialfläche 17 umfasst ca. 78,6 ha und liegt im Südwesten der Stadt Bornheim. Die Fläche 
macht etwa 0,95 % des gesamten Stadtgebietes aus. Sie ist bislang nicht durch Windenergieanla-
gen vorgeprägt oder genutzt. Maßgeblich für die Abgrenzung sind vor allem die Siedlungsflächen-
abstände, die Abstände zu Hauptversorgungsleitungen und bestehenden Verkehrsflächen sowie die 
westlich angrenzenden Waldflächen. Die Waldflächen sind als Landschaftsschutzgebiet zu beurtei-
len. 

Biotop- und Nutzungstyp 
Feldweg, Garten, Geschlossene Gehölzstruktur, intensiv genutzte Ackerflä-
chen, intensiv genutztes Grünland mittlerer Standorte, Ruderal- und Brach-
flächen, Straße 

Nachweis LINFOS Keine 

Potential Fauna 

Potenzielles Jagdgebiet diverser Fledermausarten und WEA-empfindlicher 

Vogelarten: Uhu, (Grauammer), Rotmilan, Wespenbussard, Kiebitz, außer-

dem FFH-Anhang IV Arten: (Kreuzkröte), Wechselkröte, Knoblauchkröte 

Einstufung Artenschutz 
Konfliktpotential aufgrund des Lebensraumpotentials und der Eignung als 

Nahrungs- und Jagdgebiet 
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Wie bereits bei den zuvor betrachteten Potenzialflächen ist auch hier zu erwägen, Teilflächen in 
unmittelbarer Waldnähe (Landschaftsschutzgebiet) auszugrenzen, um natur- und artenschutzrecht-
liche Konflikte zu vermeiden. Für den nördlichen Bereich ergibt sich insbesondere auch aufgrund 
der räumlichen Nähe zu den Potenzialflächen 16 und 18 eine gute bis sehr gute Eignung der Poten-
zialfläche zur Ausweisung eines Sondergebiets Windenergie im Sinne einer Konzentrationszone. 

3.19 Potenzialfläche 18 

 

Abbildung 39: Potenzialfläche 18 (Geobasis NRW 2019) 

Die Potenzialfläche 18 umfasst ca. 159,7 ha und liegt im Südwesten der Stadt Bornheim. Die Fläche 
macht etwa 1,94 % des gesamten Stadtgebietes aus. Sie ist bislang nicht durch Windenergieanla-
gen vorgeprägt oder genutzt. Maßgeblich für die Abgrenzung sind vor allem die Siedlungsflächen-
abstände, die Abstände zu bestehenden Verkehrsflächen sowie die angrenzenden Waldflächen. Die 
Waldflächen sind als Landschaftsschutzgebiet zu beurteilen. 

 

Biotop- und Nutzungstyp 
Extensiv genutzte Ackerflächen, extensiv genutztes Grünland mittlerer 
Standorte, Feldgehölze, Feldweg, intensiv genutzte Ackerflächen, intensiv 
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genutztes Grünland mittlerer Standorte, Ruderal- und Brachflächen, Streu-
obst 

Nachweis LINFOS Keine 

Potential Fauna 

Potenzielles Jagdgebiet diverser Fledermausarten und WEA-empfindlicher 

Vogelarten: Uhu, Grauammer, Rotmilan, Wespenbussard, Kiebitz, außer-

dem FFH-Anhang IV Arten: (Kreuzkröte), Wechselkröte, Knoblauchkröte 

Einstufung Artenschutz 
Konfliktpotential insbesondere aufgrund der Eignung als Nahrungs- und 

Jagdgebiet 

Um mögliche arten- und naturschutzrechtliche Konflikte aufgrund des Waldbestandes (Landschafts-
schutzgebiet) im südlichen Bereich zu vermeiden, sollte geprüft werden, inwieweit die Konzentrati-
onszone verkleinert werden kann oder gar muss. 

Für größere Teilbereiche im Norden und Osten der Potenzialfläche ergibt sich eine gute Eignung 
zur Ausweisung eines Sondergebiets Windenergie als Konzentrationszone. Dies gilt insbesondere 
auch aufgrund der räumlichen Nähe zu der Potenzialfläche 17. 

3.20 Potenzialfläche 19 

 

Abbildung 40: Potenzialfläche 19 (Geobasis NRW 2019) 

Die Potenzialfläche 19 umfasst ca. 1,2 ha und liegt im Südwesten der Stadt Bornheim. Die Fläche 
macht etwa 0,02 % des gesamten Stadtgebietes aus. Sie grenzt unmittelbar an die südlich davon 
gelegene Potenzialfläche 18 an und ist bislang nicht durch Windenergieanlagen vorgeprägt oder 
genutzt. Maßgeblich für die Abgrenzung sind vor allem die Siedlungsflächenabstände und die an-
grenzenden Waldflächen. Diese sind als Landschaftsschutzgebiet zu beurteilen. 

 

 

 

 

 

Biotop- und Nutzungstyp 
Feldweg, intensiv genutzte Ackerflächen, intensiv genutztes Grünland mitt-
lerer Standorte, Streuobst 
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Nachweis LINFOS Keine 

Potential Fauna 

Potenzielles Jagdgebiet diverser Fledermausarten und WEA-empfindlicher 

Vogelarten: Uhu, Grauammer, Rotmilan, Wespenbussard, Kiebitz, außer-

dem FFH-Anhang IV Arten: (Kreuzkröte), Wechselkröte, Knoblauchkröte 

Einstufung Artenschutz 

Hohes Konfliktpotential aufgrund des Lebensraumpotentials und der Eig-

nung als Nahrungs- und Jagdgebiet (besonders zu beachten ist hier die 

Nähe zum Wald) 

Aufgrund der geringen Größe (die Breite der Fläche umfasst nicht den Rotordurchmesser von ca. 
120 m) und zu erwartenden natur- und artenschutzrechtlichen Konflikten durch die Nähe zu vorhan-
denen Waldbeständen ergibt sich nur eine geringe Eignung der Potenzialfläche zur Ausweisung 
eines Sondergebiets Windenergie. Auch die unmittelbare Nähe zur Potenzialfläche 18 ändert an 
dieser Beurteilung nichts. 

3.21 Potenzialfläche 20 

 

Abbildung 41: Potenzialfläche 20 (Geobasis NRW 2019) 

Die Potenzialfläche 20 umfasst ca. 1 ha und liegt im Südosten der Stadt Bornheim. Die Fläche macht 
etwa 0,01 % des gesamten Stadtgebietes aus. Sie ist bislang nicht durch Windenergieanlagen vor-
geprägt oder genutzt. Maßgeblich für die Abgrenzung sind vor die Abstände zu Siedlungsflächen im 
Außenbereich und die angrenzenden Waldflächen. Diese sind als Landschaftsschutzgebiet zu be-
urteilen. 

Biotop- und Nutzungstyp Feldweg, intensiv genutztes Grünland mittlerer Standorte, Gebäude 

Nachweis LINFOS Keine 
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Potential Fauna 

Potenzielles Jagdgebiet diverser Fledermausarten und WEA-empfindlicher 

Vogelarten: Uhu, (Grauammer), Rotmilan, Wespenbussard, Kiebitz, außer-

dem FFH-Anhang IV Arten: (Kreuzkröte), Wechselkröte, Knoblauchkröte 

Einstufung Artenschutz 

Hohes Konfliktpotential aufgrund des Lebensraumpotentials und der Eig-

nung als Nahrungs- und Jagdgebiet (besonders zu beachten ist hier die 

Nähe zum Wald) 

Aufgrund der geringen Größe (die Breite der Fläche umfasst nicht den Rotordurchmesser von ca. 
120 m) und zu erwartenden natur- und artenschutzrechtlichen Konflikten durch die Nähe zu vorhan-
denen Waldbeständen ergibt sich nur eine geringe Eignung der Potenzialfläche zur Ausweisung 
eines Sondergebiets Windenergie. 
  



STADT BORNHEIM 

Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ Allgemeine Ziele und Zweck der Planung 

  Seite 54 

Hermine-Albers-Straße 3        54634 Bitburg     Telefon 06561 / 9449-01 Stand: 03. März 2021 

3.22 Zusammenfassung der Potenzialbewertung 

Entsprechend der Einzelbewertungen der Potenzialflächen ist festzustellen, dass sowohl die nörd-
lich als auch die südlich der Ortslage befindlichen Potenzialflächen (in Teilen) mehr oder minder 
starken Restriktionen unterliegen. Flächen ohne jegliche Einschränkungen sind kaum vorhanden. 
Die Eignung der jeweiligen Potenzialflächen ist meist insbesondere aus artenschutzrechtlicher Sicht 
eingeschränkt. Sowohl im Norden als auch im Süden, sind Abstände zu vorhandenen Waldflächen 
zu wahren, um Konflikte mit im Wald oder am Waldrand brütenden und lebenden Arten zu vermei-
den. 

Einige Potenzialflächen weisen zudem für sich genommen keine ausreichende Größe für die Errich-
tung einer oder mehrerer Windenergieanlagen auf und bilden keinen hinreichenden räumlichen Zu-
sammenhang mit anderen Potenzialflächen, weshalb hier lediglich eine mäßige Eignung für die Aus-
weisung als Sondergebiet Windenergie vorliegt. Gleiches gilt, wenn die derzeitige Nutzung auf den 
Potenzialflächen eine Ausweisung als Sondergebiet Windenergie zweifelhaft erscheinen lässt (z.B. 
Fläche 12: Golfplatz). Es sollte allerdings im Zuge des weiteren Verfahrens, hier insbesondere im 
Zusammenhang mit dem zu erstellenden Umweltbericht, geprüft werden, ob und inwieweit be-
stimmte Teilflächen abgegrenzt werden können, für die eine Ausweisung als Konzentrationszone in 
Frage kommt und die zusammengenommen eine sinnvolle Abgrenzung ergeben. 

Tabelle 42: Bewertung der Eignung der Potenzialflächen 
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Zusammenfassend ist nach Auswertung der vorliegenden Daten eine gute bis sehr gute Eignung 
der Potenzialflächen 3, 4, 6, 17 (Teilbereiche) gegeben, sowie eine gute Eignung der Potenzialflä-
chen 15 (Teilbereiche), 16 (Teilbereiche) und 18 (Teilbereiche). Alle weiteren Potenzialflächen wei-
sen aus den oben genannten Gründen eine bislang mäßige bis geringe Eignung als Sondergebiet 
für die Windenergienutzung auf. 

Die Analyse der Potenzialflächen basiert bisher nur auf der Grundlage der ASP 1. Im weiteren Ver-
fahren, nach der Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung, werden im Umweltbericht 
die weiteren Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 UVPG bewertet.  

Im Laufe des anstehenden Verfahrens ist eine weitere Selektion der Flächen durch neuerliche Daten 
und Hinweise zu erwarten. Die frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 dient dazu, 
entsprechende Hinweise von Behörden und Fachdienststellen sowie aus der Öffentlichkeit, ein-
schließlich der Naturschutzverbände und sonstiger Vereine und Organisationen zu erlangen. 

4 Berücksichtigung der Umweltbelange 

Zur Berücksichtigung der Umweltbelange ist eine Umweltprüfung durchzuführen und ein Umweltbe-
richt zu erstellen, der dem Bauleitplan als separater Teil der Begründung beizufügen ist. 

Der Umweltbericht wird im weiteren Bauleitplanverfahren erstellt, wenn der „Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Umweltprüfung“ abschließend geklärt ist. 

Des Weiteren wird derzeit eine Artenschutzprüfung gemäß nordrhein-westfälischer Verwaltungs-
vorschrift zur ‚Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG 
(FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren‘ (VV-
Artenschutz) erstellt. Deren Ergebnisse sollen nach der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) bei der Teilfortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes berücksichtigt werden. 

Folgende Schutzgüter sind bei der Aufstellung des Umweltberichts zu beachten: 

4.1 Arten- und Biotopschutz 

Das Schutzgut Arten- und Biotopschutz umfasst NATURA 2000-Gebiete inkl. Erhaltungszielen, Be-
wirtschaftungsplan und Verträglichkeitsprüfungen. Außerdem sind die Vorgaben der Entwicklungs-
konzeption der gemeindlichen Landschaftsplanung von zentraler grünordnerischer Bedeutung. 

Zu berücksichtigen sind außerdem der Flächen- und Objektschutz und Schutzwürdigkeiten. Dazu 
zählen: 

 Nationalpark (inkl. Planungen) 
 Biosphärenreservat (inkl. Planungen) 

Abbildung 43: Anteile der Flächeneignungen an der 

Stadt-Grundfläche 
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 Naturpark (inkl. Planungen) 
 Landschaftsschutzgebiete (inkl. Planungen) 
 Geschützte Landschaftsbestandteile (inkl. Planungen) 
 Naturschutzgebiete (inkl. Planungen) 
 Nationale Naturmonumente (inkl. Planungen) 
 Naturdenkmale (inkl. Planungen) 
 Biotoptypen-Pauschalschutz (§ 30 BNatSchG, vgl. Biotop- und Nutzungstypenplan) 
 Rote Liste-Biotoptypen 

Des Weiteren ist der Gewässerschutz (§ 21 Abs. 5 BNatSchG), einschließlich Randstreifen, Uferzo-
nen und Auen zu beachten, ebenso wie die Freihaltung von Uferzonen gemäß § 61 BNatSchG.  

Auch Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete, Heilquellenschutzgebiete, Risikogebiete 
außerhalb von Überschwemmungsgebieten (§ 78b Absatz 1 WHG) und Hochwasserentstehungs-
gebiete (§ 78d Absatz 1 WHG) sind zu berücksichtigen. 

Außerdem sind Kultur- und Bodendenkmale zu beachten, ebenso wie Baumschutzsatzungen 
und -verordnungen und das Vorhandensein von Schutzwäldern und Naturwaldreservaten. 

Darüber hinaus ist der Besondere Artenschutz zu berücksichtigen, sowie Instrumente der Landes- 
und Regionalplanung. 

4.2 Boden / Wasser 

Das Schutzgut Boden umfasst geologische Grundlagen wie Formationen, Gesteine und geologische 
Störungen, aber auch Bodensubstrate und Bodenarten.  

Der Bodenschutz wird anhand der Bodeneigenschaften, des Basengehaltes, der Bodenmächtigkeit, 
des Filtervermögens von Schadstoffen, der Bindungsstärke des Bodens für Schwermetalle und der 
Versauerungsempfindlichkeit bewertet. 

Des Weiteren sind Vorbelastungen durch Immissionen, die (potenzielle) Erosionsgefährdung, Son-
derstandorte, Dränagen, sowie kulturhistorische Informationsfunktionen zu beachten. 

Darüber hinaus sind das (landwirtschaftliche) Ertragspotenzial, die Bodengüte, die Bodenfruchtbar-
keit und die Naturnähe der Böden mit einzubeziehen. 

Das Schutzgut Wasser hingegen umfasst Still- und Fließgewässer, Gewässermorphologie, Wasser-
qualität und -belastung, sowie die Gewässergüte. 

Darüber hinaus sind Boden-, Hang- und Sickerwasser zu berücksichtigen, ebenso wie das Infiltrati-
onsvermögen von Böden gegenüber Oberflächen- bzw. Niederschlagswasser und die damit verbun-
dene Abflussregulation. 

Zu beachten sind außerdem die Entwässerungsrichtung, sowie Hoch- und Grundwasser. Letzteres 
umfasst Tiefengrundwasser, Grundwasservorkommen, -führung, -neubildungsrate, oberflächen-
nahe Grundwasservorkommen etc. 

4.3 Klima / Luft 

Das Schutzgut Klima / Luft berücksichtigt das Lokal- und Bioklima, Immissionsvorbelastungen der 
Lufthygiene, Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder -abflüsse, sowie Kaltluftsammelgebiete, 
Einstrahlungs- und Wärmebegünstigung, Windexposition und Hauptwindrichtung.   

4.4 Orts- und Landschaftsbild / Erholung 

Das Orts- und Landschaftsbild umfasst die gegebenen Landschaftseinheiten / -räume, sowie für den 
Menschen zur potenziellen Erholung erlebbare Leitstrukturen / Elemente des Naturerlebens. 

Außerdem sind Sichtbeziehungen / Sichtkontakt und Einsehbarkeit zu berücksichtigen, sowie mög-
licherweise vorhandene Sichtbeziehungen, Eingrünungen, landschaftsästhetische Eignung etc. 
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Des Weiteren zählen erholungsbedeutsame Infrastrukturen und erholungswirksame Elemente zum 
entsprechenden Schutzgut. 

Auch Vorbelastungen durch Lärm sowie visuelle Vorbelastungen sind zu berücksichtigen. 

4.5 Mensch / Sonstige 

Das Schutzgut Mensch umfasst planungsrelevante örtliche Wechselwirkungen hinsichtlich von Be-
langen des „Menschen und seiner Gesundheit sowie der Bevölkerung“ oder „Kulturgütern und sons-
tigen Sachgütern“. 

4.6 Bisherige Berücksichtigung 

Umfangreiche planungsrelevante Umweltbelange aller Schutzgüter wurden bereits bei der Durch-
führung der Potenzialflächenanalyse (vgl. Kap. 2) betrachtet. Hierzu zählt insbesondere das Schutz-
gut Arten- und Biotopschutz, welches aufgrund seiner hohen Relevanz bereits im Zuge der bisheri-
gen Arbeiten intensiv betrachtet wurde. Das Schutzgut Klima / Luft wurde insbesondere aufgrund 
der vorhandenen Windhöffigkeiten berücksichtigt. Auch das Schutzgut Mensch wurde durch das 
Einhalten von Abständen zu Bebauung u. ä. (bspw. aufgrund der potenziell auftretenden Störwir-
kung durch Schattenwurf) berücksichtigt. 

Im Verlauf des weiteren Verfahrens sind insbesondere Kriterien der Schutzgüter zu beachten, wel-
che nicht in den harten und weichen Ausschlusskriterien enthalten sind. Darunter fallen insbeson-
dere die Schutzgüter Boden und Wasser, sowie Orts- und Landschaftsbild. 

5 Darstellungen 

Auf Grundlage der Ergebnisse der Potenzialanalyse und der noch folgenden Umweltprüfung werden 
in der Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans Windenergie Konzentrationszonen für Wind-
energieanlagen (Vorrangzonen) dargestellt, welche so groß sein sollten, dass der Windenergienut-
zung substanziell Raum geschaffen wird.  

Ein weiteres Ziel sollte sein, mit dem Ertrag der in den Konzentrationszonen möglichen Windener-
gieanlagen den Strombedarf der Bornheimer Privathaushalte decken zu können. Ein hoher Zieler-
reichungsgrad bei der örtlichen Versorgung wird sich auch auf die Größe und Lage der Konzentra-
tionszone auswirken.  

Aus den weiteren Untersuchungen zum Umweltbericht werden sich weitere Abstufungen bei der 
Eignung von Flächen ergeben. Dabei werden insbesondere das Landschaftsbild und der Land-
schaftsraum eine erhebliche Bedeutung für die Beurteilung einer Konzentrationszone darstellen.  

Die Kommentierung Landmann/Rohmer fasst die Rechtsprechung derart zusammen, dass in der 
Bauleitplanung keine artenschutzfachliche Bestandsaufnahme und Prüftiefe in dem Umfang wie bei 
einem Genehmigungsverfahren erforderlich ist [LR Rn 49 zu § 44 BNatSchG]. Der Plangeber benö-
tigt nur eine hinreichend verlässliche Entscheidungsgrundlage und kann sich daher in der Regel 
darauf beschränken, anhand bestehender Datensammlungen und vorhandener Informationen sowie 
naturräumlichen Bewertungen und qualitativen, orientierenden Begehungen prognostisch zu prüfen, 
ob die Planung an unüberwindbaren artenschutzrechtlichen Problemen scheitern wird. Dabei ist eine 
abschließende Bewertung nicht erforderlich und auch praktisch nicht möglich, da einerseits die dazu 
benötigten Daten über das tatsächlich verwirklichte Windparkprojekt fehlen und andererseits sich 
die räumliche Verteilung der Artvorkommen sowie die fachlichen Bewertungsmaßstäbe zum Zeit-
punkt des späteren Genehmigungsverfahrens für das Projekt (bzw. ggf. schon zum Zeitpunkt der 
Bekanntmachung des FNP, der häufig bereits 1-4 Jahre nach Durchführung der Kartierungen liegt) 
schon wieder verändert haben können [OVG Lüneburg 12 KN 12/07, OVG Münster 7 D 110/07.NE, 
OVG Koblenz 8 C 10368/07, OVG Greifswald 4 K 24/11, VGH Kassel 4 C 841/11.N, Rheidt 2010]. 
Dass die Fläche zu einem späteren Zeitpunkt ggf. nicht mehr nutzbar sein kann, lässt sich also durch 
eine Kartierung im Rahmen der Bauleitplanung nicht verhindern. Auch speziell für die Ausweisung 
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von Windenergiekonzentrationszonen im FNP hat das OVG Münster explizit auf das beschränkte 
Prüferfordernis hingewiesen und lässt eine überschlägige Einschätzung des Plangebers ausreichen 
[OVG Münster 2 B 999/15.NE, OVG Münster 2 D 22/15.NE, OVG Münster 10 D 82/13.NE mit Ver-
weis auf OVG Münster 10 D 21/12.NE]. 

Wenn sich darüber hinaus weitere Potenzialflächen als Konzentrationsfläche für Windenergie eig-
nen, sollten diese zum Schutz des Landschaftsbildes und der Landschaftsraumes nicht zusätzlich 
als solche dargestellt werden. Eine „Verspargelung“ der Landschaft sollte vermieden werden. Dies 
bedeutet, dass im Laufe des Verfahrens noch eine wesentliche Reduzierung der ermittelten Poten-
zialflächen erfolgen wird.  

Eine Festsetzung der Höhe der Windenergieanlagen in den Konzentrationszonen wird ebenfalls ge-
prüft. Das Rheintal in Bornheim liegt auf einer Höhe von ca. 50 m (nach NHN), der Villerücken liegt 
bei ca. 150 m Höhe. Auf Grund der Flughöhenbeschränkung des Militärflughafens Nörvenich auf 
303 m NHN sind keine Anlagen über einer Gesamthöhe von 300 m (nach NHN) möglich. Im Rheintal 
ist damit die Höhe einer WEA auf 250 m begrenzt. Auf dem Villerücken ist die Höhe einer WEA auf 
ca. 150 m begrenzt. Eine Höhebegrenzung der WEA in der Konzentrationszone ist somit voraus-
sichtlich nicht erforderlich. 

Die Gesamthöhe der Anlagen wird auch die produzierte Strommenge und den wirtschaftlichen Er-
trag beeinflussen. Bei niedrigeren Gesamthöhen wird die Anzahl der aufgestellten Anlagen voraus-
sichtlich höher liegen. 

 

 

 

 

 

Diese Darlegung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung hat in der Zeit vom 

                                                  bis                                            einschließlich zur frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit ausgelegen. 

 

Bornheim, den 

In Vertretung 

 

Erster Beigeordneter 

 
 


